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Zitat von Wolfgang Autenrieth

Unsere Medizin hat in den vergangenen 150 Jahren durch die Pharmazie als
Wissenschaft gewaltige Fortschritte gemacht. Wenn du dich mit irgendwelchen
Heilpilzen therapieren möchtest, ist das deine Sache. Das muss dir jedoch die
Solidargemeinschaft der Versicherten nicht finanzieren.

Habe ich von Heilpilzen geschrieben? Das ist ein eigenes Thema und dies ist in der TCM
verankert wie auch die Akupunktur. Sogar auch in der indischen, sprich ayurvedischen Medizin.
Das ist bei uns nur in Teilen anerkannt.

Es gibt z.B. genug Erkältungsmittel auf Pflanzenbasis (evidenzbbasiert, sonst wären sie nicht
zugelassen), die von Ärzten verordnet werden, aber offensichtlich in NRW nicht ersetzt werden,
wohingegen diese in Ba-Wü und Bayern anerkannt werden.
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